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Anmeldung erforderlich

12 Monate Schonfrist für
eigene Vorveröffentlichungen

6 Monate Schonfrist für
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* nach der von H.B.Cohausz geänderten DIN 34 und neu geschaffenen ISO 16016
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Wo sollte Schutz nachgesucht werden?
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Wo sollte Schutz nachgesucht werden?

Wie können Nachahmungen aus Asien
insbesondere aus China verhindert werden?
Verletzende Nachahmungen tauchen beim Großhandel auf !

über Dubai
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Der Nutzen von Patenten und Gebrauchsmustern

Erstnutzen: Schutz der eigenen technischen Idee / Entwicklung
und damit ein Monopol für das Produkt oder das Verfahren

Zweitnutzen: Höheres Ansehen auf dem Markt und bei den Kunden
und hierzu Verwendung der Schutzrechte in der Werbung

Drittnutzen: Motivation für die eigenen Mitarbeiter
und damit eine Verbesserung des Innovationsklimas im Unternehmen

Viertnutzen: Verwendung der Schutzrechte zur Kreditsicherung
und damit auch zur Refinanzierung

Fünftnutzen: Möglichkeit der Vergabe von Lizenzen an Dritte
und damit auch für Crosslizenzen

Nutzen von Patenten.ppt
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Erste Theorien

Ein möglichst früher Anmeldetag, um 

- Vorveröffentlichungen und

- Voranmeldungen Dritter

zuvorzukommen.

FuE Erprobung Gesicherte Erkenntnisse

Anmeldetag

FrüherAnmeldetag.ppt
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Gefahren bei spätem Anmelden einer neuen technischen Idee/Entwicklung

� Vor dem Anmeldetag entsteht neuer Stand der Technik. 
(Oft ist die Zeit reif für eine Entwicklung.)

� Vor dem Anmeldetag veröffentlicht der Erfinder 
oder sein Unternehmen die Entwicklung.

� Vor dem Anmeldetag meldet die Konkurrenz die Erfindung an.
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Wie kann beim Schutz von Erfindungen  
gespart werden? 

 
· Vor, während und nach FuE systematisch Bewertungssysteme einsetzen, 

um technische Durchführbarkeit und Marktfähigkeit z u beurteilen. 
 

· Vor einer Anmeldung gründliche Recherchen 
nach Stand der Technik, wodurch sich manche Anmeldung erübrigt. 

 
· Weniger Auslandsanmeldungen. Nur in den Ländern    

        anmelden, in denen Schutz wirklich benötigt wird. 
 

· Bei Patentanmeldungen kein Prüfungsantrag  
sondern nur ein Rechercheantrag, da dies ausreicht die Schutzfähigkeit zu 
erkennen und viele kostenaufwendige Prüfungsverfahren sich erübrigen. 

 
· Anmeldungstexte weitgehend vorbereiten, 
    damit der Patentanwalt weniger Arbeit hat. 
 
· Aber auch weniger wichtige Ideen und Theorien frühzeitig anmelden  und 

provisorische Anmeldungen nutzen für einen frühen Anmeldetag. 
 

 

sparen.ppt
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Ein früher Anmeldetag, 
ein frühes Rechercheergebnis, 
aufbauende Folgeanmeldungen und 
eine späte Erteilung
sind von größtem Vorteil.

Patentanmeldetaktik:

1 7 1050 202

Anmeldetag
Ablauf
Patent

Jahr

Patentanmeldung im Wartestadium Prüfungsverf. Einspruchsverf.

Recherche

Erster Verletzer auf dem Markt:
Gebrauchsmuster wird abgezweigt. Zweiter Verletzer auf dem Markt:

Zweites Gebrauchsmuster wird abgezweigt.

B
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Erteilung
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Vorteile einer späten Patenterteilung

1. Die Konkurrenz ist sehr lange im Ungewissen , wie die endgültigen Patentansprüche 
aussehen, so daß es für die Konkurrenz schwer ist, Umgehungen zu finden.

2. Während des langen Zeitraumes, in dem noch kein erteiltes Patent besteht, 
kann gegen Verletzer in der Weise vorgegangen werden, 
daß Gebrauchsmuster abgezweigt werden, die den selben Anmeldetag 
wie die Patentanmeldung besitzen und an die jeweilige Verletzung angepaßt werden.

3. Verletzungsklagen aus einem Gebrauchsmuster führen zu einem erheblich 
geringeren Kostenrisiko , da ein Löschungsverfahren gegen ein Gebrauchsmuster 
nur ein Kostenrisiko von ca. EURO 15.000,- hat, während eine Nichtigkeitsklage 
gegen ein Patent zu einem Kostenrisiko von ca. EURO 200.000,- führt.

4. Während des langen Zeitraumes, in dem noch kein erteiltes Patent besteht, 
können Patentanmeldungen mit wichtigen Teilerfindungen abgeteilt werden. 
Oft wird erst Jahre später gewußt, welche technischen Inhalte einer Patentanmeldung 
besonders wichtig sind.

5. Im späten Prüfungsverfahren der Patentanmeldung ist besser erkennbar, 
welche technischen Inhalte einer Patentanmeldung besonders wichtig sind, 
so daß die Patentansprüche wirksamer formuliert werden können.

6. Wird eine Europäische Patentanmeldung eingereicht, so wird verhindert , 
daß neben dem Europäischen Patent nicht auch noch ein Deutsches Patent 
mit denselben Patentansprüchen entsteht. Vielmehr kann nach der Erteilung 
des Europäischen Patentes dafür gesorgt werden, daß die Patentansprüche 
des Deutschen Patentes Merkmale beanspruchen, die das Europäische Patent 
nicht genügend schützt.
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Nachteile einer späten Patenterteilung 
 
 
1. Für Verfahren ist eine späte Patenterteilung weniger vorteilhaft, da 

ein Abzweigen von Gebrauchsmustern nicht möglich ist. 
Gebrauchsmuster schützen keine Verfahren. 

 
2. Einer Geschäftsführung ist schwer verständlich zu machen, daß früh 

erteilte Patente von Nachteil sind. Es wird Wert auf eine Werbung mit 
Patenten gelegt. Hierbei wird übersehen, daß auch mit 
Patentanmeldungen geworben werden kann („Zum Patent 
angemeldet“). 

 
3. Die Patentstatistik eines Unternehmens führt oft die erteilten Patente 

auf. Es müßten in Zukunft nur die Patentanmeldungen angeführt 
werden, wobei aus der Statistik ersichtlich sein sollte, welche 
Anmeldungen wichtiger und welche weniger wichtig sind und wie 
groß die Chancen einer Erteilung sind. Letzteres kann aus dem 
Recherchebericht ersehen werden, der schon wenige Monate nach dem 
Anmeldetag einer Patentanmeldung vom Patentamt zugeht. 
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In Ihrer Patentstrategie muss darüber entschieden werden:

Soll eine leicht verständliche interne Patentstatistik 
mit einer hohen Anzahl früh erteilter Patente erzielt werden?

Die Geschäftsführung wird dumm gehalten und freut sich.

Oder soll ein breiter und flexibler Patentschutz erreicht werden?

Der Geschäftsführung muss mühsam die Patentstrategie erklärt werden.
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Die jetzt fehlenden Informationen 
sind auf der Seite www.copat.de

unter 

Erfinderleitfaden,  „Teil B  Schützen“

zu finden.
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1. Heimat-
land z.B.

Deutschland

2. Europäisches

Patent

3. USA

5. Länder der
Konkurrenz

4.
China 
Japan

6. 
Länder
zukünft.
Märkte

In welchen Ländern melden 

europäische Unternehmen zuerst Patente an ?

Ausland1.ppt

Vor Patentanmeldungen in ausländischen Staaten (z.B. USA und Japan) oder beim Europäischen Patentamt
kann noch eine Intern. Patentanmeldung (PCT) eingereicht werden, die aber nicht zu einem Intern. Patent wird,
sondern nur eine Art Voranmeldung ist, die später zu einzelnen getrennten Anmeldungen führt.
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Anmeldetag
der ersten

Patentanmeldung
in Deutschland,

Recherche 
beantragt

I

12 Monate

Priorität

Recherchen-
bericht des DPMA*

Anmeldetag
der zweiten

Patentanmeldung
im Ausland

PCT oder EP

II

Sollte eine neue Erfindung sofort als EP- oder PCT-Anmeldung eingereicht werden
oder sollte vorab eine Deutsche Patentanmeldung eingereicht werden?

Vorteile einer Deutschen Patentanmeldung vorab:
- Verdoppelung der Chance Schutz in Deutschland zu erhalten.
- Innerhalb der 12 Monate entstandene Verbesserungen und Ergänzungen 

können noch in die PCT/EP-Anmeldung hinein genommen werden.
- Das Rechercheergebnis des DPMA dient der Beurteilung, 

ob in Auslandsschutz investiert werden sollte.
- Zwischen I und II können weitere Anmeldungen mit 

Verbesserungen und Ergänzungen eingereicht werden.
Wird auf eine deutsche Vorabanmeldung verzichtet, so werden kaum Kosten gespart, 
da die Kosten der Ausarbeitung statt bei der deutschen Anmeldung
nunmehr bei der PCT/EP-Anmeldung anfallen.
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Patentpool
mit

Wettbewerbern
Crosslizenzen

Patentpool mit deutschen oder europäischen Wettbewerbe rn 
gegen die übrige Konkurrenz

Besonders von Vorteil gegen asiatische Nachahmer
und als Schutz gegen Patentverletzungsklagen

Auch 
als Teil einer 
horizontalen

FuE-Kooperation
mit

Wettbewerbern

oder
als Teil einer 
vertikalen

FuE-Kooperation
mit

Zulieferern
oder Abnehmern

Kartellrecht
beachten
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Besondere 
strategische
Maßnahmen

finden Sie im Buch
„Patentstrategien“

Carl Heymanns Verlag
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6.6 Die „Ass im Ärmel“-Strategie
Eine sehr umfangreiche Patentanmeldung mit vielen Alternativen
wird kurz vor der Erteilung „verdoppelt“ durch eine Teilungsanmeldung.

Anmeldetag
der ersten

Patentanmeldung
in Deutschland

I

12 Monate

Priorität

Anmeldetag
der zweiten

Patentanmeldung
im Ausland

z.B. PCT, EP, US

II
Prüfungs-

antrag
Erteilung
Patentschrift

Ablauf
nach 20 Jahren

Teilungsanmeldung,
die inhaltlich dieselbe

erste Anmeldung
noch einmal sein darf.

Anmeldetag
der Teilungsanmeldung

III
Es wird eine erste Patentanmeldung eingereicht, 
die auf Grund vieler Alternativen und uneinheitlichen 
Lösungen äußerst umfangreich ist. 
Im Prüfungsverfahren beim DPMA oder beim EPA wird man
auf viele Teile wegen zu nahem Stand der Technik und wegen 
Uneinheitlichkeit verzichten müssen. 

Die Konkurrenz freut sich über die beschränkten Patentansprüche und will entsprechend den nicht mehr 
enthaltenen Teile die Erfindung benutzen. Nun reicht aber der Anmelder dieselbe Anmeldung als Teilung 
kurz vor der Erteilung der ersten im ursprünglichen Umfang noch einmal ein. Die Konkurrenz bleibt weiterhin
über weitere Jahre im Ungewissen. Sehr viel später wird der Anmelder die Teilungsanmeldung auf die Teile 
richten, die durch die erste Anmeldung nicht geschützt sind und Umgehungen der ersten sind.
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6.14 Die „Nach-Anmeldung-Auswahl“-Strategie
Es wird Patentschutz nachgesucht, 
obwohl ein sicheres FuE-Ergebnis noch nicht vorliegt.

Mehrere Patentanmeldungen mit demselben Anmeldetag:
Anmeldung A:  0,3 bis 0,6 % Brom
Anmeldung B:  0,6 bis 0,9 % Brom
Anmeldung C:  0,9 bis 0,12 % Brom

Rechtzeitig vor der Offenlegung der Patentanmeldungen werden 
diejenigen Anmeldungen zurückgezogen, deren Angaben nicht zutreffen. 
Es bleibt damit nur die Anmeldung mit der zutreffenden Angabe übrig.

Somit werden 16 Monate gewonnen, 
innerhalb derer herausgefunden werden kann, was die richtige Lehre ist.

AnmeldetagErste 
Patentanmeldung A zurückgezogen vor ihrer Veröffentlichung

AnmeldetagZweite 
Patentanmeldung B

Offenlegung
nach 18 Monaten

weitergeführt, da richtige Lehre

AnmeldetagDritte 
Patentanmeldung C zurückgezogen vor ihrer Veröffentlichung

16 Monate
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Die 6 Phasen eines Projektes

1. Enthusiasmus

2. Enttäuschung

3. Panik

4. Suche nach den Schuldigen

5. Bestrafung der Unschuldigen

6. Lob und Ehre für die Nicht-Beteiligten


